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Neuerlass der Verordnung der Stadt Bad Staffelstein über die Freigabe von Sonntagen zum 

Verkauf anlässlich von Märkten 
 

Sachverhalt / Rechtslage 

 
In der Sitzung des Stadtrates am 28.03.2023 wurde die o.g. Verordnung neu erlassen. Leider fiel 
erst im Nachgang auf, dass darin ein Passus dahingehend fehlt, dass im Falle dessen, dass der 
letzte Sonntag im Mai auf den Pfingstsonntag fällt, der verkaufsoffene Sonntag am 
vorhergehenden Sonntag stattfindet. Gerade 2023 ergibt sich diese Konstellation. Nachdem die im 
März beschlossene Verordnung noch nicht bekannt gemacht war, kann nun die überarbeitete 
Fassung nochmals beschlossen werden. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Der Stadtrat der Stadt Bad Staffelstein beschließt die neu gefasste Verordnung der Stadt Bad 
Staffelstein über die Freigabe von Sonntagen zum Verkauf anlässlich von Märkten entsprechend 
dem vorliegenden Entwurf. Die Verordnung ist auszufertigen und bekanntzumachen. Der Entwurf 
wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 

 
Anlagen: 

- Entwurf Verordnung der Stadt Bad Staffelstein über die Freigabe von Sonntagen zum 
Verkauf anlässlich von Märkten 

 
 
Bad Staffelstein, 13.04.2023 
 
gez. 
 
Leppert 
Geschäftsleiter 
 


